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Märkischer Kreis 
Der Landrat 
Fachdienst Verbraucherschutz/Veterinärwesen 
58509 Lüdenscheid 
 
 
 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung  
 

zum Schutz gegen die Geflügelpest  
mit Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
In der Stadt Wipperfürth ist am 01.02.2022 der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt 
worden.  
 
Aufgrund der Artikel 60-71 der VO (EU) 2016/429 i.V.m. Artikel 11-67 der VO (EU) 2020/687 
i.V.m. § 18 - 33 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest – Verord-
nung - GeflPestSchV) werden daher nachstehende Maßnahmen bekanntgegeben und ver-
fügt: 
 
1. Um den Seuchenbestand/Ausbruchsbetrieb im Stadtgebiet Wipperfürth wird eine Über-

wachungszone (früher Beobachtungsgebiet) festgelegt, die den Märkischen Kreis in Be-
reichen der Städte Halver und Kierspe tangiert.  

 
 Die Überwachungszone im Märkischen Kreis wird wie folgt beschrieben und in dem fol-

genden Kartenausschnitt als äußere Linie (blaue Farbe bis zur Kreisgrenze) mit folgenden 
Grenzen dargestellt: 

 
Östlich der Ortschaft Radevormwald-Jägershaus in südlicher Richtung der Kreisgrenze fol-
gend bis zum Erreichen der Straße von Jägershaus in südlicher Richtung. Diese ca. 600 m 
in östlicher Richtung entlang bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts durch die Ortschaft 
Grafweg bis zum Erreichen des Baches Hartmecke. Diesem Bach in nördlicher, dann östli-
cher Richtung folgend bis zur Ortslage Hartmecke. In Höhe der Hausnummer Hartmecke 4 
rechts abbiegend. Dem Straßenverlauf ca. 300m folgend, dann links die Ennepe querend. 
Nach der Brücke rechts abbiegend auf die Straße nach Brenscheid. Dem Straßenverlauf bis 
Lingensiepen folgend. An der folgenden T-Kreuzung nach rechts abbiegend bis zum Ende 
der Straße, dann nach links abbiegend auf die Löhbacher Straße. Dieser bis zum Ende fol-
gend, dann rechts der Hagener Str. folgend, bis diese die B229 unterquert. Dann der Rem-
scheider Str. (B229 - L528) in östlicher Richtung ca. 2 km folgend. Anschließend links nach 
Sticht abbiegend. Vor Erreichen der Ortslage rechts abbiegend Richtung Lammecke. Ab Hö-
he des Hauses Sticht 3 dem Bachverlauf des Haweckessiepen folgend bis zum Erreichen 
der Ortschaft Lammecke. Ab Erreichen der Hausnummer Lammecke 1 dem Straßenverlauf 
Richtung Süden ca. 100 m folgend, dann rechts abzweigend auf die Straße nach Romberg. 
Dieser in südlicher Richtung folgend, die L528 bei der Ortschaft Im Höfken querend und wei-
ter in südlicher Richtung über Blechen bis zum Straßenende. Dann rechts abbiegend und die 
Kerspe überquerend. Nach der Brücke links der K3 folgend bis Kierspe-Padberg. Padbergstr 
und Straße Höferhof entlang, dann rechts abbiegend in die Straße nach Kiersperhagen bis 
B237.Dort rechts abbiegend und für etwa 450m dem Straßenverlauf folgend. Dann links ab-
biegend und der Straße Kiersperhagen bis Lingese folgend. Ab Lingese erst dem Hotte-
schlaer Bach und dann der Lingese in Fließrichtung bis zum Erreichen der Kreisgrenze nörd-
lich von Wernscheid folgend. Dann westlich an der Kreisgrenze entlang bis zum Queren der 
Straße von Benninghausen Richtung Wernscheid. 
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2. Gleichzeitig werden die nachstehenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet: 
 
2.1. Anzeigepflicht:  

Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der gehalte-
nen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der verendeten 
gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 Gefl-PestSchV) 
 

2.2. Verbringungsverbot:  
Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht in oder aus einem Bestand verbracht 
werden: 

- Vögel 
- Fleisch von Geflügel und Federwild, 
- Eier, 
- sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und 

Federwild stammen, 
- Futtermittel. 
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 Ausgenommen hiervon sind:  
 
- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als sicher gel-

ten die Waren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687, das sind insbesondere 
Fleisch und Milch, die in bestimmter Weise behandelt wurden.  
Einzelheiten können beim Veterinäramt erfragt werden. 

 
- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die der einer Behandlung nach Anhang VII 

der VO (EU) 2020/687 unterzogen wurden, das sind bestimmte Wärmebehand-
lungsverfahren. 

 
- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Beginn der 

Seuche, d. h. vor dem 30.01.2022 der VO (EU) 2020/687 berechnen) gewon-
nen oder erzeugt wurden. 

 
- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln gewon-

nen wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden. 
-  
- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln gewon-

nen wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden. 
 
- Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse. 
 
(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art.71 VO (EU) 
2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 GeflPestSchV) 
 

2.3 Aufstallungspflicht:  
Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel von freilebenden Vögeln abzu-
sondern. Gehaltene Vögel sind in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvor-
richtung zu halten, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesi-
cherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln ge-
sicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 
(Art. 25 Abs. 1 a) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO 
(EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 GeflPestSch 

2.4 Eigenüberwachung:  
Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Betrieb durchzufüh-
ren, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind 
(gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter Anstieg  
oder Rückgang der Produktionsdaten).  
Jede erkennbare Änderung ist dem Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen.  
(Tel. 02351/ 966-6551) 
(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 

2.5 Schadnagerbekämpfung:  
Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung von Insekten und Nage-
tieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und um den Betrieb herum ord-
nungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen zu führen. 
(Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

2.6 Hygienemaßnahmen:  
Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswegen täglich Desinfek-
tionsmaßnahmen durchzuführen. 
Hierzu sind die auf der Webseite des DVG unter https://www.desinfektion-dvg.de ge-
listeten Desinfektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 
(Art. 25 Abs. 1 d) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 
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2.7 Hygienemaßnahmen:  

Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen Gefahren sicherzustellen, 
dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung 
kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygienemaßnahmen beachten, 
insbesondere gelten folgende Maßnahmen: 

- Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betre-
ten werden. Diese ist nach dem Verlassen abzulegen und bei Mehr-
wegschutzkleidung regelmäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Ein-
wegschutzkleidung ist nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbefugtem 
Zugriff geschützten Restmülltonne zu entsorgen 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch un-
verzüglich zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung 
nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen 

- Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung einzuhalten. 
- Schuhe sind bei Betreten und Verlassen der Stallung zu reinigen und zu 

desinfizieren. 
(Art. 25 Abs. 1 e) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 27 
Abs. 4 Nr. 2 und§ 6 Abs. 1 GeflPestSchV) 

2.8 Aufzeichnungspflicht:  
Tierhaltende Betriebe haben eine vollständige Aufzeichnung über alle Personen zu 
führen, die den Betrieb besuchen, und dem Veterinäramt auf Anfrage zur Verfügung 
zu stellen. Das gilt nicht für Besucher, die bei einem geschlossenen System keinen 
Zugang zu zur Tierhaltung hatten. 
(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

2.9 Tierkörperbeseitigung:  
Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile von toten oder getöteten 
gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 
1069/2009 bei folgendem beauftragten Entsorgungsunternehmen ordnungsgemäß 
zu beseitigen: 

SecAnim GmbH 
Niederlassung Lünen 
Brunnenstraße 138 
DE-44536 Lünen 

Tel.: +49 2306 92709 0 
Fax: +49 2306 92709 2 

2.10 Freilassen von Vögeln:  
Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands freilassen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 Nr. 3 GeflPest-
SchV 

2.11 Veranstaltungen:  
Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltun-
gen ähnlicher Art ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 GeflPest-
SchV) 

2.12 Transport:  
Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von 
Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige Materia-
lien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert 
worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befah-
ren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung 
der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 Nr. 5 GeflPest-
SchV) 
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3. Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die 
sofortige Vollziehung der unter 1. bis 6. aufgeführten Anordnungen in besonderem öffent-
lichen Interesse angeordnet. 

 
4. Diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-

kanntmachung in Kraft und gilt bis zur Aufhebung. 
 
  
 
Begründung zu 1.) und 2.): 
 
Die Geflügelpest ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruser-
krankung von Geflügel und anderen Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße annehmen 
und die Gesundheit von Tieren ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirt-
schaft stark beeinträchtigen kann. 
Für den Menschen besteht die Gefahr der Ansteckung durch intensiven Kontakt mit infizier-
tem Geflügel. 
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) ist im 
EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest 
handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/429 i.V.m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. Somit 
gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu 
den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen 
festzulegen, sofern die nationalen Maßnahmen dem europäischen Recht genügen und zur 
Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig sind. Die nationa-
le Geflügelpest-Verordnung gilt somit in Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderun-
gen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforder-
lich und verhältnismäßig sind. 
 
Am 01.02.2022 wurde in der Stadt Wipperfürth der Ausbruch der Geflügelpest amtlich fest-
gestellt. 
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine 
Sperrzone fest, bestehend aus einer Schutzzone (entsprechend dem Sperrbezirk nach nati-
onalem Recht) mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und um die Schutzzone 
herum einer Überwachungszone (entsprechend dem Beobachtungsgebiet nach nationalem 
Recht) in einem Radius von mindestens 10 km um den Ausbruchsbetrieb.  
 
Sie ist auch festzulegen, wenn der Ausbruch in einem benachbarten Landkreis/einer be-
nachbarten Stadt liegt und der Radius sich bis in das Gebiet des eigenen Landkreises er-
streckt. 
 
Die Überwachungszone verläuft bis in den angrenzenden Märkischen Kreis. 
Die Überwachungszone kann gemäß Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 a 
i.V.m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687 frühestens nach 30 Tagen nach der 
Reinigung und Desinfektion im Ausbruchsbetrieb wieder aufgehoben werden.Beide Zonen 
bleiben jedoch bestehen, bis die Festsetzung wieder aufgehoben wird.  
 
Gemäß § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Tiergesundheit, Tier-
seuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von 
Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen bin ich als Kreisordnungsbehör-
de für den Erlass von Tierseuchenverfügungen zum Schutz vor den vom hochpathogenen 
aviären Influenzavirus (Geflügelpest) ausgehenden Gefahren zuständig. 
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Bei der Festlegung der vorgenannten Überwachungszone in Teilen des Märkischen Kreises 
wurden die Ergebnisse durchgeführter epidemiologischer Untersuchungen, örtliche und öko-
logische sowie hydrologische Faktoren, natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkei-
ten, Strukturen des Handels sowie sonstige epidemiologisch relevante Faktoren berücksich-
tigt sowie das Vorhandensein von Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben für Material 
der Kategorie 1 oder 2 nach Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in die Ent-
scheidung einbezogen. 
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza als Seuche der Kategorie A hat die Ve-
terinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiede-
ne Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. 
 
Die Verbreitung der Geflügelpest auf andere Bestände erfolgt insbesondere durch den Han-
del mit diesen Tieren, deren Eiern oder sonstigen Produkten. Geräte, Verpackungsmaterial, 
Kontakt zu Wildvögeln usw. Um einer Virusverschleppung aus infizierten Beständen vorzu-
beugen, darf das Betreuungspersonal den Stall nur nach Schuh- und Kleiderwechsel sowie 
gründlicher Reinigung und Desinfektion verlassen. Alle Materialien und Geräte, die im Stall-
bereich verwendet werden, müssen gründlich gereinigt und fachgerecht desinfiziert werden. 
 
Die getroffenen Maßnahmen sind geeignet aber auch erforderlich, um eine Verschleppung 
des Erregers der Geflügelpest möglichst zu verhindern. Andere, weniger belastende Maß-
nahmen, die den gleichen Schutzzweck erreichen, sind nicht erkennbar. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wird gewahrt. 
 
Die Maßnahmen wurden unter Beachtung des eingeräumten Ermessens sowie des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. 
 
Außerdem wurde berücksichtigt, dass eine Weiterverbreitung dieser hochinfektiösen und an-
zeigepflichtigen Viruserkrankung schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit Tier-
verluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. 
 
Um dem bestehenden hohen Risiko des Eintrags der Geflügelpest in geflügelhaltende Be-
triebe und Privathaltungen durch infizierte Wildvögel so weit wie möglich vorzubeugen, sind 
Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel möglichst zu vermeiden. Die wirkungsvolls-
te und damit aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung zugleich erforderliche Maßnahme, 
um dieses Ziel zu erreichen, ist die Aufstallung des Hausgeflügels. 
 
Andere – ggf. mildere – Möglichkeiten, die Tierseuche schnell und wirksam einzudämmen, 
sind nicht ersichtlich. Aus diesem Grund wurde die Aufstallung des Geflügels im hiesigen 
Beobachtungsgebiet angeordnet. 
 
 

 
Begründung zu 3.) -  Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung im besonderen öffentlichen 
Interesse angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der 
Geflügelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen 
sofort unterbunden werden muss.  
 
Käme es hierbei durch die aufschiebende Wirkung einer Klage zu einer zeitlichen Verzöge-
rung, würde die Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder eine bereits stattgefundene 
Verschleppung erst später erkannt werden. Dadurch würden den betroffenen Tieren erhebli-
che, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebli-
che wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
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Es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Abwehr der mit der Seuche ver-
bundenen Gefahren und der wirksamen Verhinderung einer Verschleppung der Geflügel-
pest, da diese mit erheblichen Folgen für die geflügelhaltenden Betriebe und die Fleischwirt-
schaft verbunden wäre. Vor diesem Hintergrund müssen private sowie wirtschaftliche Inte-
ressen der einzelnen Geflügelhalter und somit auch das Interesse an der aufschiebenden 
Wirkung einer Klage vor dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen und unmittelbar grei-
fenden Seuchenbekämpfung zurückstehen. 
 
Eine effektive Tierseuchenprävention zum Schutz hoher Rechtsgüter erfordert hier dieses 
Zurückstehen der Individualinteressen von betroffenen Geflügelhaltern am Eintritt der auf-
schiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Maß-
nahmen zum Schutz gegen eine Einschleppung und Weiterverbreitung der Geflügelpest 
überwiegt. 
 
Begründung zu 4.) 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekannt-
gabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich aufgrund der Eilbedürftig-
keit hinsichtlich der Verhütung der Weiterverbreitung der Geflügelpest Gebrauch gemacht.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg 
schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO (bzw. § 65a 
Abs. 4 SGG bei Klagen zum Sozialgericht) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Arnsberg die aufschiebende Wirkung gem. § 
80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. 
 
 
Hinweise: 
 
1.) Anzeigepflicht: 
 Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt des Märkischen 

Kreises unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Tiergesundheitsgesetz). 
 Märkischer Kreis, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz,  
 Heedfelder Str. 45, 58509 Lüdenscheid 
 Tel.:  02351/966-6551 
 Fax: 02351/966-88-6551 
 E-Mail: Veterinaer@maerkischer-kreis.de 

mailto:Veterinaer@maerkischer-kreis.de
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2.) Ausnahmegenehmigungen: 
 Für bestimmte Maßnahmen kann die Veterinärbehörde Ausnahmen genehmigen. Das 

gilt z. B. für das Aufstallungsgebot bzw. die Absonderung und für das Verbringen von 
Geflügel, Legehennen, Eintagsküken, Schweinen, Bruteiern, Konsumeiern, frischem Ge-
flügelfleisch oder Fleischerzeugnissen oder tierischen Nebenprodukten.  

 
3.) Ordnungswidrigkeiten:  
 Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwi-

derhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 30.000 Euro geahndet werden. (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 
 
Lüdenscheid, den 03.02.2022 
 
 
 
 
 
Dienstel-Kümper 
Kreisdirektorin 
 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
-  Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429) 
-  Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestim-

mungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen 
und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko 
für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO (EU) 2018/1882) 

-  Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsicht-
lich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen 
(VO (EU) 2020/687) 

-  Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - Gefl-
PestSchV) 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
-  Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschli-

chen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) 

-  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
-  Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 

(Viehverkehrsverordnung) 
 

in der jeweils gültigen Fassung 
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